
   

SATZUNG 
 

über die Betreuung von Kindern durch qualifizierte  
Kindertagespflegepersonen mit einer Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII 

in der Universitätsstadt Marburg 
– Kindertagespflegesatzung – 

 
 
Aufgrund der §§ 5, 50 Abs. 1 i. V. m. § 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) und des Sozialgesetz-
buches (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 
2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1802) geändert worden ist, hat die Stadtverordnetenversammlung der Universi-
tätsstadt Marburg in ihrer Sitzung am 18. November 2016 folgende Satzung beschlossen 
(aktuelle Fassung: § 2b UStG-Anpassungs-Satzung vom 19. Dezember 2022): 
 
 

§ 1  
Gegenstand 

 
(1) Die Universitätsstadt Marburg erbringt im Rahmen ihrer Zuständigkeit als örtlicher 

Jugendhilfeträger gemäß § 86 SGB VIII nach dieser Satzung Leistungen der Kinder-
tagespflege für Kinder, deren Erziehungsberechtigte ihren ersten Wohnsitz in der 
Universitätsstadt Marburg haben.  

 
  Hierfür hält sie zur Deckung eines Betreuungsbedarfs insbesondere für Kinder unter 3 

Jahren (U3) nach § 24 Abs. 1 und 2 SGB VIII neben Angeboten in Krippen und  
alterserweiterten Gruppen in Tageseinrichtungen für Kinder, auch Plätze bei qualifi-
zierten Kindertagespflegepersonen vor. Kindertagespflegepersonen gelten als qualifi-
ziert, wenn die in § 23 Abs. 3 SGB VIII genannten Eignungskriterien erfüllt sind.  

 
(2) Kindertagespflege ist ein privatrechtliches Betreuungsverhältnis zwischen einer Kin-

dertagespflegeperson und den Erziehungsberechtigten, das von der Universitätsstadt 
Marburg mit kommunalen Zuwendungen und der Weiterleitung von Landeszuschüs-
sen gefördert wird.  

 
(3) Die Universitätsstadt Marburg schließt dazu mit qualifizierten Kindertagespflegeper-

sonen für die Betreuung von Kindern eine Zuwendungs- und Leistungsvereinbarung 
ab.  

 
(4) Kindertagespflegepersonen, die mit der Universitätsstadt Marburg eine Zuwendungs- 

und Leistungsvereinbarung abgeschlossen haben, erhalten von der Stadt für die Er-
ziehung, Bildung und Betreuung von Tagespflegekindern monatlich einen Pauschal-
betrag gem. § 23 Abs. 1 und 2 SGB VIII ausgezahlt, dessen Höhe sich an der Be-
treuungsdauer und dem Alter der Kinder ausrichtet und der den Sachaufwand, den 
Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung der Kindertagespflegeperson und 
die Landesförderung nach § 32a Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG) 
umfasst.  

 
(5) Die Landesförderung für Kindertagespflege nach § 32a HessKiföG wird auf die lau-

fende Geldleistung zur Anerkennung der Förderungsleistung angerechnet. Die Höhe 
der laufenden Geldleistung für den Sachaufwand und die Anerkennung der Förde-
rungsleistung wird einheitlich und verbindlich für alle Tagespflegepersonen in einer 
Zuwendungs- und Leistungsvereinbarung festgelegt.  
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(6) Für die Betreuung von Kindern bei qualifizierten Kindertagespflegepersonen nach 
Absatz 1 erhebt die Universitätsstadt Marburg gem. § 90 SGB VIII Kostenbeiträge 
nach Maßgabe von § 3 dieser Satzung. 

 
 

§ 2  
An- und Abmeldung 

 
(1) Die Aufnahme eines Kindes in Kindertagespflege nach Maßgabe dieser Satzung er-

folgt ausschließlich nach Anmeldung beim Fachdienst Kinderbetreuung der Universi-
tätsstadt Marburg. 

 
(2) Die Anmeldung kann jederzeit zum 1. oder 15. eines Monats schriftlich beim Fach-

dienst Kinderbetreuung erfolgen. Die Abmeldung kann zum 15. oder zum Ende eines 
Monats erfolgen. Sie muss dem Fachdienst Kinderbetreuung mindestens zwei Wo-
chen vorher schriftlich vorliegen. 

 
 

§ 3  
Kostenbeiträge 

 
(1) Für die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern bei qualifizierten Kindertages-

pflegepersonen nach § 1 Absatz 1, erhebt die Universitätsstadt Marburg folgende 
Kostenbeiträge, die den städtischen Kinderbetreuungsgebühren für Kinder unter 3 
Jahren und vergleichbare Betreuungszeiten entsprechen: 

 
Die monatlichen Kostenbeiträge betragen je Kind für die 

 
Beitragsstufe 1:  
Kindertagespflege mit einer wöchentlichen 
Betreuungszeit bis zu 25 Stunden         95,00 € 

 
Beitragsstufe 2: 
Kindertagespflege mit einer wöchentlichen 
Betreuungszeit von mehr als 25 bis zu 35 Stunden    125,00 € 

 
Beitragsstufe 3: 
Kindertagespflege mit einer wöchentlichen 
Betreuungszeit von mehr als 35 bis zu 40 Stunden    130,00 € 

 
Beitragsstufe 4: 
Kindertagespflege mit einer wöchentlichen 
Betreuungszeit von mehr als 40 bis unter 45 Stunden   142,00 € 

 
(2) Sofern Kindertagespflegepersonen individuell buchbare Betreuungszeiten zwischen 6 

und 7 Uhr und/oder von 17 bis 20 Uhr anbieten, wird bei Inanspruchnahme dieser 
ausgeweiteten Betreuungszeiten pauschal eine Zuzahlung von 30,00 € monatlich zu 
den Kostenbeiträgen der Gebührenstufen 1 bis 4 erhoben.  

 
(3) Zur Deckung der Verpflegungskosten wird ein monatliches Verpflegungsgeld festge-

setzt, das zusätzlich zu den Kostenbeiträgen an die Universitätsstadt Marburg zu zah-
len ist. Die Höhe des Verpflegungsgeldes darf die Ausgaben für die Bereitstellung der 
Verpflegung nicht überschreiten. Bei einer täglichen Betreuungsdauer über 5 Stunden 
wird ein Mittagessen angeboten. 
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(4) Abweichend von Absatz 3, Satz 1 können die Kindertagespflegepersonen mit den 
Eltern ein monatliches Verpflegungsgeld vereinbaren, das direkt von den Eltern an 
die Kindertagespflegeperson zu zahlen ist. Alle damit verbundenen Zahlungsmodali-
täten regeln Kindertagespflegeperson und Eltern untereinander. 

 
(5) Die monatlichen Kostenbeiträge sowie ggf. das Verpflegungsgeld nach Absatz 3 sind 

im Voraus zum 1. eines Monats an die Universitätsstadt Marburg zu zahlen. 
 
(6) Die Kostenbeiträge und die Beiträge für Verpflegung sind sowohl während der be-

treuungsfreien Tage der Kindertagespflegeperson als auch bei Krankheit oder bei 
entschuldigtem bzw. unentschuldigtem Fernbleiben des Kindes voll zu entrichten. Sie 
werden auf Antrag und Vorlage eines Nachweises bei Erkrankungen, die länger als 2 
Wochen andauern, für die Zeit ab dem 15. Erkrankungstag erstattet. 

 
(7) Soweit Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, werden die nach dieser Satzung 

festgelegten Gebühren zuzüglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer erhoben. 
 
 

§ 4  
Ermäßigungen 

 
(1) Werden mehrere Kinder einer Familie mit Marburger Hauptwohnsitz in Kindertages-

pflege und/oder Kindertageseinrichtungen in der Universitätsstadt Marburg betreut, 
und ist für diese Betreuung ein Kostenbeitrag gem. § 3 Abs. 1 dieser Satzung bzw. 
gem. § 2 Abs. 3 der Kinderbetreuungssatzung zu zahlen, so werden die Kostenbei-
träge für das zweite Kind auf 70 % und für das dritte Kind auf 50 % der jeweiligen 
Kostenbeiträge herabgesetzt. Für jedes weitere Kind wird kein Kostenbeitrag erho-
ben. Die Beträge werden auf volle Euro aufgerundet. 

 
(2) Ist die finanzielle Belastung durch den Kostenbeitrag den Eltern oder dem Elternteil 

nicht zuzumuten, wird die Gebühr auf Antrag gemäß den Bestimmungen des § 90 
Abs. 3 und 4 SGB VIII ganz oder teilweise erlassen. Soweit das zu berücksichtigende 
Einkommen die Einkommensgrenze gem. § 85 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch 
(SGB XII) übersteigt, sind 30 % des über dieser Einkommensgrenze liegenden Ein-
kommens für die Zahlung der Gebühren einzusetzen. Die errechneten Beträge wer-
den auf volle Euro auf- bzw. abgerundet. 

 
(3) Die Voraussetzungen für Befreiungen und Erlasse nach den Absätzen 1 und 2 müs-

sen jeweils beantragt und auf Nachfrage nachgewiesen werden. Änderungen, die 
Auswirkungen auf den Anspruch von Ermäßigungen nach Absatz 1 und 2 haben 
können, müssen umgehend dem Fachdienst Kinderbetreuung der Universitätsstadt 
Marburg mitgeteilt werden.  

 
 

§ 5 
Zuwendungen an die Kindertagespflegepersonen 

 
(1) Der Kindertagespflegeperson wird der kommunale Anteil an Sachaufwand und Förde-

rungsbetrag zusammen mit der angerechneten kindbezogenen Landesförderung 
nach §32a HessKiföG monatlich pauschal in einem Betrag für jedes anspruchsbe-
rechtigte Kind erstattet.  

 
(2) Die Höhe der monatlichen laufenden Geldleistung ist für alle Kindertagespflegeper-

sonen in gleicher Weise in einer Zuwendungs- und Leistungsvereinbarung festgelegt, 
die die Kindertagespflegeperson mit der Universitätsstadt Marburg abschließt.  
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(3) Der kommunale Anteil der laufenden Geldleistung erhöht sich um 10 % bei Kinderta-
gespflegepersonen, die pädagogische Fachkräfte nach § 25b HessKiföG sind oder 
die eine mindestens achtjährige Tätigkeit als Kindertagespflegeperson nachweisen 
können.  

 
(4) Die Voraussetzungen zum Erhalt dieser Beträge umfassen eine gültige Pflegeerlaub-

nis, eine abgeschlossene Grundqualifizierung zur Kindertagespflege, den erfolgrei-
chen Abschluss eines qualifizierten Erste-Hilfe-Kurses am Säugling und Kleinkind 
sowie seine regelmäßige Auffrischung alle zwei Jahre, fortlaufende, tätigkeitsbeglei-
tende Aufbauqualifikationen im Umfang von 20 Unterrichtseinheiten pro Kalenderjahr. 

 
(5) Nach Maßgabe dieser Satzung wird je Kind ein Tagespflegeverhältnis bezuschusst. 

Ferner wird eine Tagespflege nur dann bezuschusst, wenn für das entsprechende 
Kind keine andere institutionelle Betreuung in Anspruch genommen wird. 

 
 

§ 6 
Weitere Regelungen 

 
(1) Eltern und Kindertagespflegeperson vereinbaren in einem schriftlichen Betreuungs-

vertrag feste und verbindliche Betreuungszeiten. 
 
(2) Die Kindertagespflegeperson bietet in Absprache mit den Eltern für die in der Verein-

barung der Universitätsstadt Marburg mit den Tagespflegepersonen geregelten be-
treuungsfreien Tagen keine Betreuung an.  

 
(3) Die Vertretung bei Krankheit der Kindertagespflegeperson kann über andere Kinder-

tagespflegepersonen oder eine andere Regelung des Fachdienstes Kinderbetreuung 
erfolgen und wird in der Zuwendungs- und Leistungsvereinbarung mit der Kinderta-
gespflegeperson geregelt. 

 
(4) Bei Förderung in der Kindertagespflege ist der Vorrang des Kindeswohls zu beach-

ten. Der Fachdienst Kinderbetreuung der Universitätsstadt Marburg kann dafür im 
Einzelfall Höchstgrenzen für die tägliche Betreuungsdauer festlegen. 

 
 

§ 7  
Impfungen und Krankheiten 

 
(1) Kinder, die in Kindertagespflege betreut werden, sollen an ärztlichen Vorsorge-

Untersuchungen bei Kinderärzten teilnehmen. Die Teilnahme an Schutzimpfungen 
wird empfohlen. 

 
(2) Bei Verdacht oder Auftreten ansteckender Krankheiten beim Kind oder in der Familie 

des Kindes sind die Personensorgeberechtigten zu unverzüglicher Mitteilung an die 
Tagespflegestelle verpflichtet. In den vom Infektionsschutzgesetz in der jeweils gülti-
gen Fassung definierten Fällen darf die Tagespflegestelle erst wieder besucht wer-
den, wenn eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt. 

 
(3) Bei Verdacht oder Auftreten ansteckender Krankheiten in der Kindertagespflegefami-

lie sind die Personensorgeberechtigten der betreuten Kinder und der Fachdienst Kin-
derbetreuung unverzüglich zu informieren. In den vom Infektionsschutzgesetz in der 
jeweils gültigen Fassung definierten Fällen darf die Tagespflegestelle erst wieder ihre 
Tätigkeit aufnehmen, wenn eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt. 
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§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. Abweichend hiervon tritt § 1 Abs. 4 und 5 rück-
wirkend zum 01.01.2015 in Kraft. Die Kindertagespflegesatzung vom 08.01.2007 in der Fas-
sung des I. Nachtrages vom 01.03.2008 tritt zum 31.12.2016 außer Kraft.  
 
 
 
Marburg, den 23. November 2016 
 
Der Magistrat  
der Universitätsstadt Marburg 
 
gez. 
 
Dr. Thomas Spies 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.  Veröffentlicht in der Oberhessischen Presse am 26. November 2016. 
 
2.  I. Nachtrag, Neufassung des § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 sowie Änderung des § 4 Abs. 

2 durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25. Mai 2018, veröffent-
licht auf der städtischen Internetseite www.marburg.de mit Hinweisbekanntmachung 
in der Oberhessischen Presse am 2. Juni 2018, in Kraft getreten am 1. August 2018. 

 
3. Einfügen § 3 Abs. 7 durch die Satzung zur Anpassung örtlicher Rechtsvorschriften an 

§ 2b UStG (§ 2b UStG-Anpassungs-Satzung) der Universitätsstadt Marburg vom 19. 
Dezember 2022. Veröffentlicht auf der städtischen Internetseite www.marburg.de mit 
Hinweisbekanntmachung in der Oberhessischen Presse am 21. Dezember 2022, in 
Kraft getreten am 1. Januar 2023. 


